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Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie die Stellungnahme der in der AG-29 
zusammengeschlossenen Naturschutzverbände zu oben genannter Planung.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Dr. Sabine Schroeter
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Gemeinde Marnerdeich 
Bebauungsplan Nr. 3 „Am Fleet“ mit einer 3. Änderung des Flächennutzungsplanes 
(im Zuge der Berichtigung) 
F r das  e iet   estlich und s dlich des  eufelder Fleets (Gemeindegrenze zur Stadt 
Marne), nördlich der Nordseestraße einschließlich eines Straßenabschnitts der Nord-
seestraße und  stlich   rgermeister-Stollberg-Siedlung 
- Behörden- und Trägerbeteiligung nach § 4 Abs. 2 i.V.m § 13b BauGB`21 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Bereitstellung der Unterlagen zu vorstehend genannter Planung. 
 
Die in der AG-29 zusammengeschlossenen Naturschutzverbände stimmen dem Vorhaben 
nicht zu. 
 
 
Die Gemeinde Marnerdeich beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 3 im be-
schleunigten Verfahren nach § 13b BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 
2 Abs. 4 BauGB. 
Diese Vorgehensweise wird von der AG-29 ausdrücklich gerügt. 
§ 13b BauGB wird seitens der AG-29 bei Nichtanwendung der UVP-Pflicht als nicht  europa-
rechtskonform angesehen. § 13b BauGB widerspricht nach Auffassung der AG-29 sowohl 
der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt, als auch der Deutschen Nachhaltigkeits-
strategie. 
 
Die Anwendung des § 13b BauGB wurde auch seitens des Bundesrates äußerst kritisch be-
wertet: „Es erscheint fraglich, ob die Regelung des § 13 BauGB mit den europäischen Vor-
gaben der Richtlinie 2001/42/EG (Artikel 3) vereinbar ist.“ 
 
Gegen die Anwendung des § 13b BauGB hat die „Gesellschaft für die Prüfung der Umwelt-
verträglichkeit“ eine Beschwerde an die EU-Kommission gerichtet. Die Beschwerde befindet 
sich augenblicklich in der Prüfung. Bisher ist ein Vertragsverletzungsverfahren nicht eingelei-
tet worden. 
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Die AG-29 fordert die Gemeinde nachdrücklich auf, ihre Vorgehensweise zu überdenken. 
 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

gez. Dr. Sabine Schroeter 
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